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folgen unb mit SBafö fctpoeben bte Unterfjanblungen
noch. ©er Stieg berfjtnberte bie geplante ©rüffnung auf
ßnbe 1914. @3 metbeten fid) fiatt ber für fRüti unb
©ürnten angenommenen 700 Abonnenten bereu 1500
unb mit §inioi( unb Subtfon roerben e§ beten 1800
fein. @o muffte ber Srcbit auf 1,000,000 gt. erhöht
roerben, roa§ bie ©emeinbeberfammtung einftimmig ge«

nefjmigte. Sn erfreulicher SOßeife mar ba§ bejüglidfe
@emeinbeantei()en in menigen ©agen gebedt. ©a§ SBerf

ift für eine ©ageSproöuftiou boit 2000 Snbifmeter @a§
eingerichtet, aberßeiftung unb Sau finb fo btmenfioniert,
baff leicht ba§ doppelte erreicht tuerbeu fanu. ®a§
Scitung§ne| mißt bereits 25 Kilometer. So ift tro£
ber SriegSgeit ein fetjüneS SBerf entftanbeu, banf bem
©emeinfinn ber Sitrger. '

gflldfaea&ßst ta 3ReU«tt (am Qörichfee). ©te gtrma
ff- iet g & S au mann, Selbenioeberet in SReilen unb
einrieb, beabfiebiigt ben Sau eine! gabrif'SiabllffemeniS
(Seibentoeberei) an ber neuen 2BhiM=©gtbefiraffe. @S

roirb bobutcb für ben weiblichen ©eil ber Seroohner«
fc|aft SReilenS unb Umgebung in erroünfcbter Sßetfe Str=

beit!« unb Serbicnftgelegenbeit gefdjaffen.

®ie ©rsldfiîtng Del SstroaltangSgebimDel ber
betaUd)«* ßraftmeefe in Sets auf bem Siftoriaplab
ift fräfiig an bie $anb genommen morben. Sine greffe
hohe ©äulenfront wirb balb bureb bie ©erüfte gegen
bie ©tab: bilden unb ben langen, fanft anfteigenben
Straffen jug ber KombauSbrücfe unb KornhauSftraffe bc
betrieben.

SoHIMDlmtfte its Subtil. ®er Stabtrat empfiehlt
in einem Sériait bem ©roffen (Stabtrat, oon ber @r=

riäjnmg eines fictbtifcfjen SolfSbabeS abjufeben. ®a=
gegen bat er mit ber Sabanftalt lftiengefell «

fdjaft Spreuerbrücfe einen Serirag oereinbart, roo=
nach bie ©efetlfi^aft auf ihre Soften ein SolfSbab
einrißt et. Sie Siebt hegahlt eine jährliche ©mfc^äbi-
gung oon ffr. 5000.

ößt?Il$g§ «a# 3K0döi'«d£ (©laruS). (Korr.) ©ie
gitroa gri.% & ©afpar Qennt), Spinn« unb SBeberei in
3tegelbxucîe, profefîieti ben Sau eines ©arberie«An«
baue S an ihrem ©tabtiffement. ©te ?ßroje Et oorïage ift
bem Regierungêrat beS Kantons ©laruS bereits unter«
breitet unb oon bemfelben genehmigt morben.

fpr.fl= tmD ©elepapbea«©el>ättbe in Sldjieafteig
(St. ©atlen). ©te Unterbanblungen be§ ©emetnberateS
mit ben Dberbelförben ber elbger.offifdjen >13 oft« unb ©ete=

grapbenoerroaîtung betr. bie Umbaute beS otel
„Röfjlt" für ein Soft« unb ©elegrapbengebäube finb ju
beftiebigenbem Abfcfjluffe gefommen, fo baff mit ber AuS«

arbeitung ber ©etailpläne bereits begonnen merber. fonnte
unb bie Inangriffnahme ber Sauarbeiten mit Seginn
beS SpätfommerS in jiemlicb fixerer Ausfielt fleht.

SsaüdwS ßitä ülcfi$t§ (©raubünben). ©ro^bem
ba3 Saugemerbe fiatf barnieberliegt, finb h^t einige
Sauprojefte au!jufübten. AMn eS macht fidf jeht ber
Ulan gel an italienif^en Sauarbeitern, namendich an
Sftaurern, ftar! fühlbar. Sielleicht gelangen allmählich
einheimifche Kräfte baju, bem SRauretberuf oermehrte
Aufmetffamfeü ju feb erden,

Hirthe«6ßß in grauenfelD. ®ie eoangeltfcbe Kirch«
gemelnbe grauenfelb befdfloff ben Reubau ber Kirche
tn Kurjbotf nach ben planen ber Architefturfirma
Stenn er & Stüh im Kofienooranfchlag oon 70,000
ffraufen.

OerbMaswaea.
All Sorsr! b«§ Scbroeijsr. 3imrtetmetfier«a3er«

8ar«Öf§ mürbe, nach feebsjähriger Amtsbauer ber Seh

tion 3ücich, Sern geroählt. ©erjeltiger fßräfibent
ber SorortSfeftion ift ©ireftor ©aflifdh-

©le ©elegiettettoerfftmmlttttg Des ©emetfieoer»
fiönfteS Der ©taDt güridh oom 4. 3uni erlebigte bie

SorfianbSmahlenim Sinne ber Sefiäligung ber bi§>

herigen Sliitgtiteber. AIS ffßräfibent raurbe neuerbingS
einfiimmig Çerr SooS=3egher geroählt.

Qur Sehanblung gelangte fobann bte fjrage betreffenb
bte einheitliche SechnungSftellung im ©eroerbe.

Sticht feiten ftnbet man im *Publifum heute noch hie

Anfdhauung oertreten, ber fpanbroerfer erhebe feinen An=
fpru^ auf prompte Regulierung feiner ©uthaben. @r=

hebungen haben gejeigt, ba§ oft gut fituterte Seute mit
ber Zahlung ber ^anbroerfet»Rechnungen ungebührlich
lange jurücfhalten. ©iefem Übelftanbe roirb nun baburdh

ju fieuetn oerfudht, baff bie fâmifidjen SerbanbSfeftionen
etngelaben roerben, ihre SRitglieber oon SerbanbS roegen

ju oerpflichten, für promptere RcdjnungSfteHung an bie

Kur.bfchaft ju forgen unb roenn immer möglich auf Sar=
jahlung ober furjfrifiige Segleidhung ber AuSftänbe ju
bringen. ®ie 3ahlungen nach Halbjahr ober gar erft
tn QahreSfrift foUten im fpanbroetf oerfchrolnben. Ü6er=

all, roo eS irgenbroie angängig ift, müffen bie Rech=

nungen fofort nach ber gertigftellung, refp. Ablieferung
ber Arbeit abgegeben, tn allen gäben aber fpäteftenS
nach brei Slonaten bejahlt roerben. ©inige Seftionen
haben btefe Drbnung, bte bie ©efegiertenoerfammlung
einhellig unb entfliehen befürroortete, bereits mit gutem
©rfolg eingeführt.

®ie ©clegiertenoerfammlttnfl De5 lantonabfiet^
aif^ea ©emerDeoetfiottDel roar oon etroa achtjig fßer*
fönen befugt, ©ie Regierung roar burdj Regierung!«
präfibent So^er unb Sijepräftbent ©fchumt oertreten.
Siel tourbe al! Sorort unb KüIIing al! S*äft--
bent beftätigt. ©te bisherigen Rlitglteber beS Sor=
ftanbeS rourben roiebergeroählt unb ©eroerbejefretär Krebs
(Sern) jum ©b^uinitglleb ernannt. Am Sanfett im
„galfen" fprachen bie Regierungsräte So^er unb ©f«humi,
Stabtpräftbent Qmer, ÇanbelSlehrer ©Reuter unb gabrt=
fant Qacobi. ©in Sefuch ber ©t. ißeterStnfel befchlo^
bte ©agung.

Über die Ausbildung von Eebrliugen ?ur das

maurers steinbauer- und ZimtnerbandwerK

bat bte Seftion 3ug beS Sdhweijer. Saumeifter
SerbanbeS folgenbeS Reglement aufgeteilt:

§ 1. ®em Reglement liegen ju ©runbe:
a) ®aS ©efeh betreffenb bte Regelung be§ SehrltngS«

roefenS oom 5. Rlat 1904;
b) bte SolljiehungSoerorbnung hteju oom 24. ©ejember

1904;
c) baS ©efeh betreffenb bte Schulpflicht ber Sehrlinge

oom 20. 3uH 1911.
§ 2. geber SReifter ift oerpflid^tet, fortroährenb

mtnbefienS einen Sehrltng tn bie SerufSlelfre etnjufiellen
unb ju halten.

©te Ramen ber Sehrtinge mit SerufSangabe unb
©tntrittsbatum finb bem Sorftanbe anjujeigen, ber hier«
über ein SerjeichniS, forote bte atlgemetne Auffcdjt über
bie Sehrlinge führt.

§ 3. ©ie ©euer ber Sehrjett beträgt bret gahre.
§ 4. ©er Sehrfing hat bie ©eroetbefchule beS 2Bohn<

orteS, ober, fofern bafelbft feine fotehe befiehl, btejenige
beS nächftltegenben DrteS ju befugen, ^tefür roirb bem
Sehrfing wöchentlich ein halber Arbeitstag eingeräumt.

©ie Seftion firebt bie ©rmöglichung jum Sefuche
oon praftifd^en Sehrfurfen oon 4— ßroöchentlicher ©auer
roährenb beS SSBtnterS an, fei eS, baff fie felbft folche
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folgen und mit Wald schweben die Unterhandlungen
noch. Der Krieg verhinderte die geplante Eröffnung auf
Ende 1914. Es meldeten sich statt der für Rüti und
Dürnten angenommenen 700 Abonnenten deren 1500
und mit Hinwil und Bubikon werden es deren 1800
s-in. So mußte der Kredit auf 1,000,000 Fr. erhöht
werden, was die Gemeindeversammlung einstimmig ge-
nehmigte. In erfreulicher Weise war das bezügliche
Gemeindeanleihen in wenigen Tagen gedeckt. Das Werk
ist für eine Tagesproduktion von 2000 Kubikmeter Gas
eingerichtet, aber Leistung und Bau sind so dimensioniert,
daß leicht das Doppelte erreicht werden kann. Das
Leitungsnetz mißt bereits 25 Kilometer. So ist trotz
der Kriegszeit ein schönes Werk entstanden, dank dem
Gemeinsinn der Bürger. '

FàikNêKôêW is Meile« (am Zürichsee). Die Firma
Fierz à Ban mann, Seidenweberei in Meilen und
Zürich, beabsichtigt den Bau eines Fabrik-Etablissements
(Seidenweberei) an der neuen Winkel-Gerbestraße. Es
wird dadurch sür den -weiblichen Teil der Bewohner-
schast Meilens und Umgebung in erwünschter Weise Ar-
bests- und Verdienstgelegenheii geschaffen.

Die SrrichwNg Zss Verwaltungsgebäudes der
ßermschkN Kraftwerks w Bers aus dem Viktoriaplatz
ist kräftig an die Hand genommen worden. Eine große
l-ohe Säulensront 'wird bald durch die Gerüste gegen
die Stadt blicken und den langen, sanft ansteigenden
Straßsnzug der Kornhausbrücke und Kornhausftraße be-
herrschen.

VsWSadSasêe w Luzern. Der Stadtrat empfiehlt
in einem Bericht dem Großen Stadtrat, von der Er-
richnmg eines städtischen Volksbades abzusehen. Da-
gegen hat er mit der Badanstalt-Aktiengesell-
schast Spreuerbrücke einen Vertrag vereinbart, wo-
nach die Gesellschaft auf ihre Kosten ein Bolksbad
einrichtet. Die Stadt bezahlt eine jährliche Entschädi-
gung von Fr. 5600.

BsMchss aus ZiêgêlbrLcke (Glarus). (Korr.) Die
Firma Fritz H, Caspar Jenny, Spinn- und Weberei in
Ziegelbrncke, projektiert den Bau eines Carderie-An-
baue s an ihrem Etablissement. Die Projektvorlage ist
dem Regierungsrat des Kantons Glarus bereits unter-
breitet und von demselben genehmigt worden.

Psst- LnS TelêgraphèK-Gêbâà w Lìchàsteig
(St. Gallen). Die Unterhandlungen des Gemeinderates
mit den Oberöehörden der eidgenössischen Post- und Tele-
graphenver-valtung betr. die Umbaute des Hotel
„RöM" sür à Post- und Telegraphengebäude sind zu
befriedigendem Abschlüsse gekommen, so daß mit der Aus-
arbeitung der Detailpläne bereits begonnen werden konnte
und die Inangriffnahme der Bauarbeiten mit Beginn
des Spätsommers in ziemlich sicherer Aussicht steht.

BkNÜches aus Klosters (Graubünden). Trotzdem
daS Baugewerbe stark darniederliegt, sind hier einige
Bauprojekte auszuführen. Allein es macht sich jetzt der

Mangel an italienischen Bauarbeitern, namentlich an
Maurern, stark fühlbar. Vielleicht gelangen allmählich
einheimische Kräfte dazu, dem Maurerberuf vermehrte
Aufmerksamkeit zu schenken.

MrchszàU w Frsuenseld. Die evangelische Kirch-
gemeinde Frauenseld beschloß den Neubau der Kirche
in Kurzdors nach den Plänen der Architekturfirma
Brenner à Stutz im Kostenvoranschlag von 70,000
Franken.

NMKÄMßM.
Als Vorsri des Schweizer. Zimmermeister-Ver-

Sar.Nks wurde, nach sechsjähriger Amtsdauer der Sek-

tion Zürich, Bern gewählt. Derzeitiger Präsident
der Vorortssektion ist Direktor Caflisch.

Die Delegiertenversammlung des Gewerveoer-
bandeS der Stadt Zürich vom 4. Juni erledigte die

Vorstandswahlen im Sinne der Bestätigung der bis-
herigen Mitglieder. Als Präsident wurde neuerdings
einstimmig Herr Boos-Jegher gewählt.

Zur Behandlung gelangte sodann die Frage betreffend
die einheitliche Rechnungsstellung im Gewerbe.

Nicht selten findet man im Publikum heute noch die

Anschauung vertreten, der Handwerker erhebe keinen An-
spruch auf prompte Regulierung seiner Guthaben. Er-
Hebungen haben gezeigt, daß oft gut situierte Leute mit
der Zahlung der Handwerker-Rechnungen ungebührlich
lange zurückhalten. Diesem llbelstande wird nun dadurch
zu steuern versucht, daß die sämtlichen Verbandssektionen
eingeladen werden, ihre Mitglieder von Verbands wegen
zu verpflichten, für promptere Rechnungsstellung an die

Kundschaft zu sorgen und wenn immer möglich auf Bar-
zahlung oder kurzfristige Begleichung der Ausstände zu
dringen. Die Zahlungen nach Halbjahr oder gar erst
in Jahresfrist sollten im Handwerk verschwinden, über-
all, wo es irgendwie angängig ist, müssen die Rech-

nungen sofort nach der Fertigstellung, resp. Ablieferung
der Arbeit abgegeben, in allen Fällen aber spätestens
nach drei Monaten bezahlt werden. Einige Sektionen
haben diese Ordnung, die die Delegiertenversammlung
einhellig und entschieden befürwortete, bereits mit gutem
Erfolg eingeführt.

Die Delegiertenverfammlung des kantonal-ber-
»isches GewerbeverbandeS war von etwa achtzig Per-
sonen besucht. Die Regierung war durch Regterungs-
Präsident Locher und Vizepräsident Tschumi vertreten.
Biet wurde als Vorort und Külling als Präsi-
dent bestätigt. Die bisherigen Mitglieder des Bor-
standes wurden wiedergewählt und Gewerbesekretär Krebs
(Bern) zum Ehrenmitglied ernannt. Am Bankett im
„Falken" sprachen die Regierungsräte Locher und Tschumi,
Stadtpräsident Jmer, Handelslehrer Scheurer und Fabri-
kant Jacobi. Ein Besuch der St. Petersinsel beschloß
die Tagung.

Über Sie Husbiiaung von Lehrlingen für aas

Manrer°. Steinbauer- una Ammerbanaweril

hat die Sektion Zug des Schweizer. Baumeister-
Verbandes folgendes Reglement aufgestellt:

Z 1. Dem Reglement liegen zu Grunde:
a) Das Gesetz betreffend die Regelung des Lehrlings-

wesens vom 5. Mai 1904;
b) die Vollziehungsverordnung hiezu vom 24. Dezember

1904;
e) das Gesetz betreffend die Schulpflicht der Lehrlinge

vom 20. Juli 1911.
H 2. Jeder Meister ist verpflichtet, fortwährend

mindestens einen Lehrling in die Berufslehre einzustellen
und zu halten.

Die Namen der Lehrlinge mit Berufsangabe und
Etntrittsdatum sind dem Vorstande anzuzeigen, der hier-
über ein Verzeichnis, sowie die allgemeine Aufsicht über
die Lehrlinge führt.

§ 3. Die Dauer der Lehrzeit beträgt drei Jahre.
§ 4. Der Lehrling hat die Gewerbeschule des Wohn-

ortes, oder, sofern daselbst keine solche besteht, diejenige
des Nächstliegenden Ortes zu besuchen. Hiefür wird dem
Lehrling wöchentlich ein halber Arbeitstag eingeräumt.

Die Sektion strebt die Ermöglichung zum Besuche
von praktischen Lehrkursen von 4— Kwöchentlicher Dauer
während des Winters an, sei es, daß sie selbst solche
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Surfe errichtet, fei eS, bap fie mit einer anbern ©eftion
pch hierüber oerpänbigt.

gm ©cpulgelb unb Sehrmittel hat ber Sehrling auf»
Zufommen, foroelt biefe nicpt unentgeltlich ftnb.

§ 5. Soft, SBohnung unb Sleibung hat ber Sehr»

ling felbft ju beftretten, unter SontroKe ber ©Item unb
Sormünber.

gür oon auSroärtS fommenbe Sehtlinge hat ber
SSetfter bie ißfficht, mitzuroirfen, bap btefelben bei mo
ralifcf) etnroanbfreten Seuten untergebracht unb beauf»

pdfjtigt roerben.
©ofem ber SJÎetfter ben Sehr ling felbft in Soft unb

SogiS nimmt, ip bie @ntfcf)äbigung t>tefür im Sehtoer»

trag fepzufepen. ®er Sohn über btefelbe IffnauS ifi bem

Settling auszuzahlen.
Sie Sohnjahlung erfolgt an ben orbentlichen 3ahl»

tagen gemäp Irtifel 7 ber IrbeitSorbnung beS ©. S3. 23.

§ 6. 93ei gutem 23erhalten unb gortfc^ritten in ber
Slrbeit roerben bem Settling folgenbe 23ergütungen ge<

mährt :

1. Sehrjahr pro effeltioe Irbeitspunbe 20 ©tS.
2.

r> » il »
^0 »

3. 40
Sie ©chulfiunben, bie ©tunben für bie praftifchen

Sehrfurfe unb SehrllngSprüfung, roelche in bie normalen
©ageSarbeitSftunben fallen, roerben bem Sehrltng eben=

falls nach obigen Infätjen oergütet.
§ 7. Sem Sehrling finb oon feinem Soh" 10 °/o

jurücfjubehalten unb jinStragenb anzulegen. Ser jurüdb
behaltene Setrag haftet in etfier Sintc für bie Infprüäje
beS SJleifterS, bie au§ einem oerlragSroibtigen 23erhatten
beS SehrlingS entPehen fönnten. ©tnb fol<he Infprücpe
nicht oorhanben, fo roirb ber Setrag bern Sehrling nach
oollenbeter Sehrzeit ausbezahlt.

§.8. ©er Sehrling iP gegen Unfall in ber Irbeiter»
folteftio Serpcherung beS SÜtetperS mitjuoerpehern. Ste
SerpcherungSprämie zahlt ber SDÏetPer.

§ 9. Sie Arbeitszeit beS SehtlingS beträgt im ©ommer
burchfehnittlich 60 ©tunben, im 2Blnter burdhfshntttlich
50 ©tunben pro 2Bodf)e. 3*t biefen Rahlen ip bie ©cpul»
Zett, eoentueU bie ßett für bie praftifchen UnterrichtSfurfe
roährenb ben SageSftunben inbegriffen.

§ 10. Über ben Sehrplan unb bie Sachführung
ber Prüfungen ip ein Reglement aufzuffeKen unb baS=

felbe ber fantonalen ©eroerbefommiffion zur ©enehmigung
ZU unterbreiten.

§ 11. HS ©werten für bie SehrlingSprüfungen foHen,
roenn immer möglich, nur Mitglleber beS ©. S. S. oor»
gefchlagen roerben.

§ 12. SRitglieber, roelche auS irgenb etnem ©runbe
feine Sehrlinge halten, haben für bas betreffenbe 3al)r
50 gc. an bie ©eftionSfaffe zu bezahlen.

Son biefer SeitragSpfficht fann nur Umgang ge»

nommen roerben, roenn ber betreffenbe SJletffer nachroetp,
bap trop gutem SSBiHen eS ihm nicpt möglich war, Sehr*
Hnge erhältlich zu machen unb er bteS bem Sorpanbe
fchriftlich angezeigt hat. ©nbfdiaftlich hierüber entpheibet
bie feroeilige ©eneraloerfammlung Mitglieber, bie ihren
Setuf nidht ausüben, finb oon biefer Sepimmung bis»

penpert.

üer$d>iefle#e$.

f ©djloffemeiper 116. oott SRop SBtljolö oon
iteinô (Dbroalben) ip nach furzer Sranfheit am 29. Mai
im Sitter oon 54 fahren geftorben. Setfelbe roar in
roetten Sreifen fehr roohlbefannt unb feine ausgeführten
Irbeiten in unb auper ber 3«iüral=©chroeiz gaben ihm
ben 9îuf eines tüchtigen ga<hmanr,eS.

f Saumetfter gtilsaïte 8rotm @ettK m SSMl
(©t. ©allen) parb am 2. 3um im liter oon 70 fahren.

f Scmmetfter Qafeö Salmer iß SöiffcerS©« (Sern)
ip am 9. 3uni im liter oon 64 fahren plötjlid) ge»
ftorben. |>etr Salmer genop roeii über ba§ Dberlanb
hinaus ben ïïiuf eines tüdetigen gachmanneS. Seinerzeit
roar er auch an ber Sauunternehmung ber Srienzetfee»
bahn beteiligt.

f ©dhmieömdftfr 3paz Dmïin te Soweit (Ob»
roalben) Parb am 5. 3uni im liter oon 64 fahren.'
@r roar auch in weitem Greifen roohlbefannt unb Mit»
eigentümer beS ßurhaufeS ©d£jroeribi=S?altbab.

Som ©tarfftrom getroffen. Inf ber Station §och=
borf mürbe ber uennunb*roanzigfährige Motorwagen»»
führet Saumli bon ber ©cetalbal)n, als er an einem
3)7aft einen gerftörten Sfolator erfepen wollte, Pom
©tarfftrom getroffen. Saumli ftürjte zu Soben; er
hatte buret) bie Setüptung unb ben Sturz fo fepwere
Seriehungen erlitten, bap er im ®anton§fpitat'in Sitgern
balb naeff feiner ©inbrtnguug parb.

SiScïtritt. £>err Sireftor Saul ©epeittin in girma
1.»©. ber Süafchinenfabrif oon Sh- & Sie.
in trienS bei Suzern ip am 31. Mai, nach 42jährige»-
ununterbrochener Sätigfett im ©efdfäfte, oon feiner ©teile
Zurüdfgetreten. @r beabfichtigt unb roünf^t uad) rote oor,
roenn auch in anberer ©teümtq als bisher, fié noch rec^t
lange betätigen zu fönnen. @S hanbelt fich alfo oor»
läupg roebet um ben ©intritt in ben Jltuhepanb noch
um ben @enup beS SebenSabenbS.

©rsSuzasEg öer UnfctHoerfidheruttg. 3m National»
rat führte ber Referent ber ffommiffion für ba§ @r»
gänzungSgefep jur Staufen» unb Unfaüoerpdhenmg,
§err girier, au§, bap biefeS ©efetj fommen müffe,
noé beoor beS fébne Cîeim ber UufatlDcrftd^rungéàn»
ftalt feine Sore geöffnet habe. Um urtbebingte fllarbett
unb Sicherheit zu fchaffen, feien bie ©rgäugungSbepim»
mungen, bie auSfcpeplieh bie obligatorif^e Serpcperung
betreffen, notroenbig. ^eroorzuheben iff, roie §err ßirter
bie Sorfommntffe betreffenb bie Ingepellten unb Irbeiter
ber ©dhweizerif^sn SunbeSbahnen unb baS SerhättniS
biefer Ingeftellten zum ©ffepe flarlegte. @S roar ben
IngefteHren unb Irbeitern ber SunbeSbahnen zugepchert
roorben, unb zroar nicht etroa, roie fdjon behauptet roorben
ip, burdh ein ©ehetmabfommen, bap fte ft<h auf feinen
ffall fdhledhter Peäen foïïen, als pe früher gefteüt roaren.
©lefeS Setfpre^en mup gehalten roerben, barin roerben
roie, nach metner Überzeugung, alle einig gehen, @S

läpt fié auch eine Söfung pnben, bei ber fié bie ©djwei»
Zexifdjen SunbeSbahnen nicht ungünpiger pellen als zu»
oor unb bie Irbeiter auch ben'Sorteil erlangen, bap
auch ber SiicfjtbelrtebSunfall einbezogen ip unb ihre
ïîcanfenfaffe babureb ben SunbeSbeitrag erhält. ®ie
SunbeSöahnen roürben eine Igentur ber Unfaûoerpée»
rungSanftalt erhalten unb bie Serp^erungSleipung ber
Inpalt ergänzen. ®te genaue Regelung biefer Inge»
legenheii ifi ©ache einer Serorbnung ber SunbeSbahnen.

®ie luSführungen beS §errn girier rourben beftäligt
buré $errn SunbeSrat ©<f)ulthep, ber ebenfo er.t«
Rieben bafür ip, bap ba§ Setfpreéen, baS feinerzeit
Çetr ©omteffe ben ©ifenbahnern gegeben, gehalten roerbe.

©vweltcïURg DÏÏ fénJêijerffé«® lît§f8§rtîeïô®te.
©te am 14. Sunt bom SunbeSrat befctjloffene @rroei=
terung ber luSfuhrberbote umfapt bie rtadjficbenb

j6Lwührten Irtifel: ©abafblätter, unberarbeitet,
©abafrtppen unb »©tengel, laturmein bis ju 15 ©rab
lltohol unb SBeinmoft; in gäffern gebrauchtes Setrot
unb Delfaffer aus §ol§ ober ©ifenblech, Saumrooltab*
falle, auch farbiert ober geleimt, 3)îagnefit (natürliche
fiohlenfäure, Magnefia), Éofjlenftifte zu ©lementen für

Nr. IS Jllustr. schweiz. Hanvw. -Zeitung („Meisterblatt")

Kurse errichtet, sei es, daß sie mit einer andern Sektion
sich hierüber verständigt.

Für Schulgeld und Lehrmittel hat der Lehrling auf-
zukommen, soweit diese nicht unentgeltlich sind.

§ 5. Kost, Wohnung und Kleidung hat der Lehr-
ling selbst zu bestreiten, unter Kontrolle der Eltern und
Vormünder.

Für von auswärts kommende Lehrlinge hat der
Meister die Pflicht, mitzuwirken, daß dieselben bei mo-
ralisch einwandfreien Leuten untergebracht und beauf-
sichtigt werden.

Sofern der Meister den Lehrling selbst in Kost und

Logis nimmt, ist die Entschädigung hiefür im Lehrver-
trag festzusetzen. Der Lohn über dieselbe hinaus ist dem

Lehrling auszuzahlen.
Die Lohnzahlung erfolgt an den ordentlichen Zahl-

tagen gemäß Artikel 7 der Arbeitsordnung des S. B. V,
§ 6. Bei gutem Verhalten und Fortschritten in der

Arbeit werden dem Lehrling folgende Vergütungen ge-

währt:
1. Lehrjahr pro effektive Arbeitsstunde 20 Cts.
2>

» „ „ „ ^0 „
3 40

Die Schulstunden, die Stunden für die praktischen
Lehrkurse und Lehrlingsprüfung, welche in die normalen
Tagesarbeitsstunden fallen, werden dem Lehrling eben-

falls nach obigen Ansätzen vergütet.
§ 7. Dem Lehrling sind von seinem Lohn 10 °/o

zurückzubehalten und zinstragend anzulegen. Der zurück-

behalten? Betrag haftet in erster Linie für die Ansprüche
des Meisters, die aus einem vertragswidrigen Verhalten
des Lehrlings entstehen könnten. Sind solche Ansprüche
nicht vorhanden, so wird der Betrag dem Lehrling nach
vollendeter Lehrzeit ausbezahlt.

Z 8. Der Lehrling ist gegen Unfall in der Arbeiter-
kollektiv Versicherung des Meisters mitzuversichern. Die
Versicherungsprämie zahlt der Meister.

Z 9. Die Arbeitszeit des Lehrlings beträgt im Sommer
durchschnittlich 60 Stunden, im Winter durchschnittlich
50 Stunden pro Woche. In diesen Zahlen ist die Schul-
zeit, eventuell die Zeit für die praktischen Unterrichtskurse
während den Tagesstunden inbegriffen.

§ 10. Über den Lehrplan und die Durchführung
der Prüfungen ist ein Reglement aufzustellen und das-
selbe der kantonalen Gewerbekommiffion zur Genehmigung
zu unterbreiten.

§11. Als Experten für die Lehrlingsprüfungen sollen,
wenn immer möglich, nur Mitglieder des S. B. V. vor-
geschlagen werden.

§ 12. Mitglieder, welche aus irgend einem Grunde
keine Lehrlinge halten, haben für das betreffende Jahr
50 Fr. an die Sektionskaffe zu bezahlen.

Von dieser Beitragspflicht kann nur Umgang ge-

nommen werden, wenn der betreffende Meister nachweist,
daß trotz gutem Willen es ihm nicht möglich war. Lehr-
linge erhältlich zu machen und er dies dem Vorstande
schriftlich angezeigt hat. Endschaftlich hierüber entscheide!
die jeweilige Generalversammlung Mitglieder, die ihren
Beruf nicht ausüben, sind von dieser Bestimmung dis-
penstert.

vm»ieaeim.
P Schlossermeister Alb. von Rotz-LSthold von

KernS (Obwalden) ist nach kurzer Krankheit am 29 Mai
im Alter von 54 Jahren gestorben. Derselbe war in
weiten Kreisen sehr wohlbekannt und seine ausgeführten
Arbeiten in und außer der Zentral-Schweiz gaben ihm
den Ruf eines tüchtigen Fachmannes.

î Baumeister FriSsün Braun-Senn m Wi!
(St. Gallen) starb am 2. Juni im Alter von 70 Jahren.

P Baumeister Jakob Bàer is Wildersmil (Bern)
ist am 9. Juni im Alter von 64 Jahren plötzlich ge-
storbm. Herr Balmer genoß weit über das Oberland
hinaus den Ruf eines tüchtigen Fachmannes. Seinerzeit
war er auch an der Bauuntecmhmung der Brienzersee-
bahn beteiligt.

5 Schmiedmeister Jgsaz Omlin w SmMV (Ob-
walden) starb am 5. Juni im Alter von 64 Jahren.
Er war auch in weitern Kreisen wohlbekannt und Mit-
eigentümer des Kurhauses Schwmdi-Kaltbad.

Vom Starkstrom geirofftu. Auf der Station Hoch-
dorf wurde der nennundzwanzigjährige Motorwagen-
führer Baumli von der Scetalvahn, als er an einen:
Mast einen zerstörten Isolator ersetzen wollte, vom
Starkstrom getroffen. Banmli stürzte zu Boden; er
hatte durch die Berührung und den Sturz so schwere
Verletzungen erlitten, daß er im Kantonsspital in Lnzern
bald nach seiner Einbringung starb.

Rücktritt. Herr Direktor Paul Scheit lin in Firma
A.-G. der Maschinenfabrik von Th. Bell â Cie.
in Kriens bei Luzern ist am 31. Mai, nach 42jährige»-
ununterbrochener Tätigkeit im Geschäfte, von seiner Stelle
zurückgetreten. Er beabsichtigt und wünscht nach wie vor,
wenn auch in anderer Stellung als bisher, sich noch recht
lange betätigen zu können. Es handelt sich also vor-
läufig weder um den Eintritt in den Ruhestand noch
um den Genuß des Lebensabends.

Ergàzmêg Ver wlfàersicherKW. Im National-
rat führte der Referent der Kommission für das Er--
gänzungsgesetz zur Kranken- und Unfallversicherung,
Herr Hirt er, aus, daß dieses Gesetz kommen müsst,
noch beoor das schöne Heim der U-ffalloorsichsrungsan-
stalt seine Tore geöffnet habe. Um unbedingte Klarbeit
und Sicherheit zu schaffen, seien die Ergä-izungsbesiim-
mungen, die ausschließlich die obligatorische Versicheruno
betreffen, notwendig. Hervorzuheben ist, wie Herr Hirter
die Vorkommnisse betreffend die Angestellten und Arbeiter
der Schweizerischen Bundesbahnen und daZ Verhältnis
dieser Angestellten zum Gesetze klmlegte. Es war den
Angestellten und Arbeitern der Bundesbahnen Zugesichert
worden, und zwar nicht etwa, wie schon behauptet worden
ist, durch ein Geheimabkommen, daß sie sich aus keinen
Fall schlechter stellen sollen, als sie früher gestellt waren.
Dieses Versprechen muß gehalten werden, darin werden
wir, nach meiner Überzeugung, alle einig gehen. Es
läßt sich auch eine Lösung finden, bei der sich die Schwei-
zerischen Bundesbahnen nicht ungünstiger stellen als zu-
vor und die Arbeiter auch den Vorteil erlangen, daß
auch der Nichtbetriebsunfall einbezogm ist und ihre
Krankenkasse dadurch den Buàsbeiìrag erhW. Die
Bundesbahnen würden eine Agentur der Unfallversiche-
rungsanstalt erhalten und die Verstcherungsleistana der
Anstalt ergänzen. Die genaue Regelung dieser Änqe-
legenheit ist Sache einer Verordnung der Bundesbahnen.

Die Ausführungen des Herrn Hirter wurden bestätigt
durch Herrn Bundesrat Schultheß, der ebenso er.t°
schieden dafür ist, daß das Versprechen, das seinerzeit
Herr Comtesse den Eisenbahnern gegeben, gehalten werde.

^
Erweiterung drr schwsizerischM AMshwerbste.

Die am 14. Juni vom Bundesrat beschlossene Erwei-
terung der Ausfuhrverbote umfaßt die nachstehend

6 ührten Artikel: Tabakblätter, unverarbeitet,
-vabakrippsn und -Stengel, Naturweiu bis zu 15 Grad
Alkohol und Weinmost; in Fässern gebrauchtes Petrol
und Oelsasser ans Holz oder Eisenblech, Baumwollab-
falle, auch kardiert oder geleimt, Magnesit (natürliche
Kohlensäure, Magnesia), Kohlenstifte zu Elementen für
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